
Merkblatt 
 
 

Bei der Aufstellung von Werbeträgern sind folgende Auflagen zu beachten: 
 
1. Die Werbeträger dürfen nur innerhalb der Ortschaft aufgestellt werden. 
 
2. Die Werbeträger dürfen den Straßenverkehr nicht behindern. Auf Gehwegen ist mindestens 

eine Durchgangsbreite von 1,20 m freizuhalten. Auf der Fahrbahn (das gilt auch für Radwege 
und gemeinsame Rad- und Gehwege) dürfen keine Plakate aufgestellt werden. 

 
3. Werbeträger dürfen nicht an Verkehrszeichen angebracht werden und dürfen nicht 

reflektieren. Verkehrszeichen dürfen durch die Aufstellung nicht beeinträchtigt werden. 
 
4. Die Werbeanlagen dürfen nicht beleuchtet werden. 
 
5. Sichtdreiecke an Kreuzungen und Straßeneinmündungen müssen freigehalten werden. 

Die Seitenlängen dieser Sichtdreiecke betragen: 
a) Kreuzungen und Zufahrten mit öffentlichen Straßen 5,00 m / 70 m 
b) Privatzufahrten 3 m / 70 m (jeweils gemessen in der Achse der untergeordneten 

Straßen (Zufahrt) und am Fahrbahnrand der übergeordneten Straße) 
 
6. Die Erlaubnis berechtigt nicht, die Werbeträger durch Löcher oder andere Befestigungen mit 

dem Boden zu verbinden oder an Baumstämmen anzubringen. 
 
7. Die Werbeträger müssen ausreichend standfest sein. Beschädigte Plakate sind unverzüglich 

zu entfernen. 
 
8. Werbeträger dürfen nicht an schwarz gestrichenen Laternenmasten im Bereich des 

Marktplatzes Adelsdorf, Hauptstraße, Erlanger Straße, Neuhauser Hauptstraße und 
Schloßstraße angebracht werden. 

 
9. Werbeträger dürfen nicht an den Glaswänden von Buswartehäusern angebracht werden. 
 
10. Die Werbeträger müssen mit Anschrift und Rufnummer des für die Veranstaltung 

verantwortlichen Unternehmens versehen sein. 
 
11. Das Grundstück ist nach Abbau des Werbeträgers im ursprünglichen Zustand zu verlassen. 
 
12. Der Antragsteller hat den Straßenbaulastträger von allen Ansprüchen – auch von Dritten – 

die sich aus der Aufstellung der Werbeanlagen ergeben, freizustellen. 
 
13. Werbeanlagen die in unmittelbarer Nähe zur Kreisstraße/Staatsstraße und Bundesstraße 

aufgestellt werden sollen, bedürfen der gesonderten Erlaubnis des Landratsamtes Erlangen-
Höchstadt. 

 
14. Die Werbeträger sind spätestens 2 Tage nach Veranstaltungsende abzubauen. 
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